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Nr. 1 Konstituierende Sitzung 
des Stadtrates Monheim

Am Dienstag, 05. Mai 2020, 
19.00 Uhr findet in der Stadthalle 
Monheim die konstituierende Sit-
zung des Stadtrates statt.

Tagesordnung:
1. Vereidigung der neu gewählten 

Stadtratsmitglieder
2. Weitere Bürgermeister und Bür-

germeisterinnen, weitere Stellver-
tretung;
a) Beschlussfassung über die 

Zahl der weiteren Bürgermei-
ster und Bürgermeisterinnen

b) Wahl des zweiten Bürgermei-
sters / der zweiten Bürgermei-
sterin 

c) Wahl des dritten Bürgermei-
sters / der dritten Bürgermei-
sterin 

d) Vereidigung der gewählten 
weiteren Bürgermeister und 
Bürgermeisterinnen 

e) Festlegung der weiteren Stell-
vertretung 

3. Erlass der Satzung zur Regelung 

von Fragen des örtlichen Gemein-
deverfassungsrechtes

4. Erlass der Geschäftsordnung
5. Bildung und Besetzung der Aus-

schüsse
6. Bestellung der Mitglieder für die 

Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim

7. Festlegung der Vertreter in die 
Schulverbandsversammlung Mit-
telschule Monheim

8. Vertretung im Zweckverband 
Neuhofgruppe bzw. Sparkassen-
zweckverband

9. Bekanntgabe der Fraktionsspre-
cher sowie Stellvertreter
anschließend nichtöffentliche 

Sitzung

Nr. 2 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91 / 90 91 - 0 
von Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch 

entgegen genommen, wenn zeit-
gleich eine größere Anlieferung statt-
findet. Die Gebühren hierfür sind 
sofort zu bezahlen.

Nr. 3 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist zur Zeit im Notbetrieb, d. 
h. am Samstag von 9.00 bis 13.00 
Uhr geöffnet.

Ab 04.05.2020:
Der Recyclinghof mit Grünab-

fallsammelplatz an der Nürnberger 

Straße ist bis November am Frei-
tag von 14.00 bis 17.00 Uhr und am 
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr ge-
öffnet.

Dabei gelten folgende Vorsichts-
maßnahmen:
– Es dürfen max. 4 Autos gleichzei-

tig im Recyclinghof bzw. Grün-
sammelplatz sein.

– Die AWV-Mitarbeiter regeln den 
Zugang.

– Die AWV-Mitarbeiter helfen nicht 
beim Abladen um Nähe zu ver-
meiden.

– Aus Arbeits- und Gesundheits-
schutzgründen müssen Kinder im 
Auto bleiben.

– Die AWV-Mitarbeiter haben das 
Recht, Großmengen die zu einer 
erheblichen Verzögerung führen, 
zurückzuweisen.

– Alle Anlieferer bittet der AWV 
auch bei langen Wartezeiten in Ih-
ren Fahrzeugen zu bleiben.
Nähere Informationen erhalten 

Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim (Stadt Monheim sowie 

die Gemeinden Buchdorf, 
Daiting, Rögling und 

Tagmersheim)

A)  GEMEINDE 
TAGMERSHEIM

Nr. 1 Bekanntmachung 
über die Auslegung 
des Bebauungsplanes 
„Krautgartenfeld“, 
Gemeinde Tagmersheim; 
Beteiligung der Bürger 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinderat Tagmersheim 
hat am 19.11.2019 in öffentlicher 
Sitzung die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Krautgartenfeld“ be-
schlossen. Mit der Planung wurde 
das Planungsbüro Godts, Römer-
straße 6 in 73467 Kirchheim am 
Ries beauftragt.

Der Aufstellungsbeschluss wurde 
am 14.12.2019 im Amtsblatt Nr. 50 
ortsüblich bekannt gemacht.

Der Geltungsbereich umfasst 
die Flurnummern (TF= Teilfläche) 
851(TF), 859 (TF), 860, 861, 862, 
863, 864, 865, 867, 868 und 869, je-
weils Gemarkung Tagmersheim.

Das Gebiet des Bebauungsplans 
„Krautgartenfeld“ ist wie folgt um-
grenzt:
• im Norden durch die Fl.-Nrn. 

844 (landwirtsch. Nebengebäu-
de), 845 (Wirtschaftsweg)

• im Osten durch die Fl.-Nr. 846 
(Acker)

• im Süden durch die Fl.-Nrn. 851 
(Wirtschaftsweg mit begleitenden 
Grünflächen), 859 (TF, Grünflä-
che/Wirtschaftsweg)

• im Westen durch die Fl.-Nrn. 
870 (Wirtschaftsweg)
jeweils Gemarkung Tagmersheim
Die Lage des Plangebietes ist dem 

Lageplan zu entnehmen, der nach-
folgend abgedruckt ist.

Erfordernis und 
städtebauliche Zielsetzung

Im Bereich der bestehenden 

Kleingartenanlage/Krautgärten be-
steht konkreter Bedarf, diese ent-
sprechend ihrer Charakteristik zu 
nutzen und in maßvoller Weise auch 
eine bauliche Nutzung und eine Flä-
chenversiegelung in vertretbarem 
Umfang (bspw. für Gartenhütten) 
zu schaffen.

Eine Bebaubarkeit mit Gebäu-
den ist derzeit bauplanungsrechtlich 
im Bereich der Kleingartenanlage 
nicht zulässig, da diese im Außen-
bereich gem. § 35 BauGB liegt und 
auch die Voraussetzungen nach § 35 
Abs. 1 oder Abs. 2 BauGB nicht ge-
geben sind.

Die Gemeinde ist bereit, durch 
Aufstellung eines Bebauungsplanes 
die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die angestrebte Bebau-
ung zu schaffen.

Die Gemeinde Tagmersheim be-
sitzt einen wirksamen Flächennut-
zungsplan (FNP).

Dieser verzeichnet für das Plan-
gebiet Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „Dauerkleingärten“, 
sodass der Bebauungsplan vollstän-
dig aus den Darstellungen des wirk-
samen Flächennutzungsplanes ent-
wickelt werden kann.

Der Ferienausschuss der Gemein-
de Tagmersheim hat in der Sitzung 
vom 07.04.2020 dem Vorentwurf zu-
gestimmt und beschlossen, diesen 
gemäß § 3 Abs.1 BauGB öffentlich 
auszulegen.

Der Vorentwurf des Bebauungs-
planes „Krautgartenfeld“ samt Be-
gründung, Umweltbericht und Sat-
zung in der Fassung vom 07.04.2020 
kann in der Zeit vom vom 04.05.2020 
bis einschließlich 04.06.2020

bei der Gemeinde Tagmersheim, 

Kirchplatz 1, 86704 Tagmersheim 
sowie in der Geschäftsstelle der Ver-
waltungsgemeinschaft Monheim, 
Marktplatz 23, 86653 Monheim von 
jedermann während der jeweils ak-
tuell gültigen allgemeinen Dienst-
stunden eingesehen werden. Bitte 
beachten Sie, dass momentan auf-
grund der Corona-Krise u.U. andere 
Dienststunden gelten. Aktuelle Öff-
nungszeiten/Dienststunden können 
bei der Gemeinde und der Verwal-
tungsgemeinschaft telefonisch oder 
per E-Mail in Erfahrung gebracht 
werden.

Die Unterlagen können auch im 
Internet unter www.tagmersheim.de 
/ Wirtschaft und Bauen / Bebauungs-
pläne/Flächennutzungspläne / Be-
bauungsplan „Krautgartenfeld“ ein-
gesehen werden.

Während der Auslegungsfrist 
können Stellungnahmen bzw. An-
regungen und Bedenken schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der der 
Gemeinde Tagmersheim oder der 
Verwaltungsgemeinschaft Monheim 
vorgebracht werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.

Tagmersheim, 24.04.2020
Gemeinde

Georg Schnell 
Erster Bürgermeister
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Nr. 1 Veranstaltungen
Sie interessieren sich für Veranstal-

tungen in Rain? Dann besuchen Sie 
unsere Website. Unter www.rain.de 
– Aktuelles – Veranstaltungen fin-
den Sie unseren täglich aktualisier-
ten Veranstaltungskalender.  
Schauen Sie doch mal Rain!

Nr. 2 Fällige Gemeindesteuern 
– Steuertermin 15. Mai 
2020  

Am 15. Mai werden zur Zahlung 
an die Stadtkasse Rain fällig:
• die 2. Rate der Gewerbesteuervo-

rauszahlung 2020 und
• die 2. Rate der Grundsteuer 2020 

(soweit diese nicht in einem Jah-
resbetrag entrichtet wird)
Um termingerechte Einzahlung 

bzw. Überweisung wird gebeten. So-
weit Einzugsermächtigungen vorlie-
gen, werden diese von der Stadtkasse 
Rain durchgeführt.

Nr. 3 Absage Rainer Stadtfest 
vom 11.07. – 12.07.2020 

Aufgrund der aktuellen Lage 
anlässlich der Corona-Pandemie 
sind Großveranstaltungen bis zum 
31.08.2020 von staatlicher Seite un-
tersagt. Bedauerlicherweise ist auch 
das 41. Rainer Stadtfest, welches ur-
sprünglich vom 11. bis zum 12. Juli 
2020 hätte stattfinden sollen, von 
dieser Untersagung betroffen.

Die Gesundheit der Bevölkerung 
hat für die Stadt Rain höchste Pri-
orität.

Nr. 4 Halten und Ausführen 
von Hunden in freier 
Natur

Viele Jäger beschweren sich im-
mer wieder über freilaufende, be-
ziehungsweise streunende Hunde. 
Es kommt immer wieder zu Vorfäl-
len mit freilaufenden Hunden, die 
Wildtiere jagen oder reißen. Die Ver-
antwortlichen des Jagdverbands ap-
pellieren „eindringlich“ an die Hun-
dehalter, in freier Wildbahn auf ihre 
Tiere zu achten. Insbesondere in 
Waldgebieten sollten die Hunde an 
die Leine genommen werden. Eben-
so sollten Hund und Besitzer die 
Wege nicht verlassen. 

Wer dabei erwischt wird, wie sein 
Hund wildert, muss mit empfind-
lichen Strafen rechnen. Außerdem 
seien Jäger befugt, Hunde, die er-
kennbar dem Wild nachstellen und 
dieses gefährden, zu erschießen. 

Auch viele Bürger möchten nicht 
von freilaufenden Hunden belästigt 
oder angesprungen werden. 

Es gehört zu den Pflichten als 
Hundehalter, verantwortungsbe-
wusst seinen Hund auch auf freier 
Flur an die Leine zu nehmen.

Nr. 5 Verunreinigungen von 
Plätzen, Friedhöfen, 
Straßen und Wegen durch 
Hundekot und anderen 
tierischen Exkrementen

Es häufen sich die Beschwerden 
über die Verunreinigung der Bür-
gersteige und Parkanlagen durch 
Hundekot. Von Hunden verursach-
te Verunreinigungen der öffentlichen 
Straßen und Wege sind unverzüglich 
von den Hundehaltern oder die für 
die Hunde jeweils verantwortliche 
Person zu beseitigen. Insbesondere 
regelt § 3 der gemeindlichen Reini-
gungs- und Sicherheitsverordnung, 
dass es verboten ist, Gehwege durch 
Tiere verunreinigen zu lassen.

In diesem Zusammenhang bit-
ten wir alle Hundehalter, darauf zu 
achten, dass ihr Hund nicht die öf-
fentlichen Anlagen, Parkanlagen 

und Wiesen durch Hundekost ver-
schmutzt. Auch Grundstücksbesit-
zer verwahren sich gegen derartige 
Verschmutzungen. Auf Kinderspiel- 
und Sportplätzen sowie dem gesam-
ten Schulgelände ist jedes Mitführen 
von Hunden verboten.

Wir bitten Sie darauf zu achten, 
dass ihr Hund sein großes Geschäft 
nicht auf öffentlichen Bereichen ver-
richtet. Bitte beseitigen Sie umge-
hend die Hinterlassenschaften Ihres 
Hundes, nur dann sind Sie und ihr 
„bester Freund“ von allen Mitbür-
gern stets gern gesehen.

Die von der Stadt Rain am 
09.10.2003 erlassene Verordnung 
über die Reinhaltung und Reini-
gung der öffentlichen Straßen und 
Sicherung wurde im Amtsblatt der 
Stadt Rain bekanntgemacht und ist 
im Internet unter www.rain.de oder 
im Rathaus, Hauptstraße 60, 86641 
Rain, zu den üblichen Öffnungs-
zeiten jederzeit einsehbar. Nach die-
ser Verordnung können Verstöße mit 
einer Geldbuße belegt werden.

Nr. 6 Bekanntmachung 
des Satzungsbe-
schlusses 10. Änderung 
Bebauungsplan Nr. 16 
„Im Mantlacher Feld“

Der Stadtrat hat am 28.04.2020 
die 10. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 16 „Im Mantlacher Feld“ als 
Satzung beschlossen: 

„Die 10. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 16 „Im Mantlacher 
Feld“ mit Begründung, Satzung und 
Planzeichnung, jeweils in der Fas-
sung vom 28.04.2020, wird als Sat-
zung beschlossen. 

Die Begründung in der Fassung 
vom 28.04.2020 wird übernom-
men.“

Der Satzungsbeschluss wird hier-
mit bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan tritt mit der Bekannt-
machung in Kraft und liegt mit 
Begründung ab Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung öffentlich 
in der Verwaltungsgemeinschaft Rain 
und im Rathaus der Stadt Rain, Büro 

für Stadtentwicklung, Hauptstraße 
60, 86641 Rain, EG, Zimmer Nr. 17 
(Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 
8.00 - 12.30 Uhr, Montag bis Don-
nerstag 14.00 – 16.00 Uhr) zu jeder-
manns Einsichtnahme aus.

Über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung der in § 214 Abs. 1 S. 
1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 
214 S. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und nach § 
214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
nur beachtlich sind, wenn sie inner-
halb eines Jahres ab dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der 
Stadt geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründet, ist darzulegen. 

Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 
3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die Entschädigung von Festset-
zungen des Bebauungsplanes oder 
seine Durchführung eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprü-
che wird hingewiesen.

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister

Nr. 7 Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses 
Bebauungsplan Nr. 26 b 
„Maximilianstraße II“

Der Stadtrat hat am 28.04.2020 
den Bebauungsplanes Nr. 26 b „Ma-
ximilianstr. II“ als Satzung beschlos-
sen: 

„Der Bebauungsplan Nr. 26 b 
„Maximilianstr. II“ mit Begrün-
dung, Satzung, Planzeichnung, avi-
faunistisches Gutachten, jeweils in 
der Fassung vom 28.04.2020, wird 
als Satzung beschlossen. 

Die Begründung in der Fassung 
vom 28.04.2020 wird übernom-
men.“

Der Satzungsbeschluss wird hier-
mit bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan tritt mit der Bekannt-
machung in Kraft und liegt mit 
Begründung ab Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung öffentlich 
in der Verwaltungsgemeinschaft Rain 
und im Rathaus der Stadt Rain, Büro 
für Stadtentwicklung, Hauptstraße 
60, 86641 Rain, EG, Zimmer Nr. 17 
(Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 
8.00 - 12.30 Uhr, Montag bis Don-
nerstag 14.00 – 16.00 Uhr) zu jeder-
manns Einsichtnahme aus.

Über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung der in § 214 Abs. 1 S. 
1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 
214 S. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und nach § 
214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
nur beachtlich sind, wenn sie inner-
halb eines Jahres ab dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der 
Stadt geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründet, ist darzulegen. 

Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 
3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die Entschädigung von Festset-
zungen des Bebauungsplanes oder 
seine Durchführung eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprü-
che wird hingewiesen.

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister

Nr. 8 Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses 
Bebauungsplan Nr. 51 
GI „An der Gempfinger 
Straße“

Der Stadtrat hat am 28.04.2020 
den Bebauungsplanes Nr. 51 GI „An 
der Gempfinger Straße“ als Satzung 
beschlossen: 

„Der Bebauungsplan Nr. 51 „An 
der Gempfinger Straße“, mit Be-
gründung, Satzung, Planzeichnung, 
Umweltbericht und avifaunistisches 
Gutachten, jeweils in der Fassung 
vom 28.04.2020, wird als Satzung 
beschlossen. 

Die Begründung in der Fassung 
vom 28.04.2020 wird übernom-
men.“

Der Satzungsbeschluss wird hier-
mit bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan tritt mit der Bekannt-
machung in Kraft und liegt mit 
Begründung ab Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung öffentlich 
in der Verwaltungsgemeinschaft Rain 
und im Rathaus der Stadt Rain, Büro 
für Stadtentwicklung, Hauptstraße 
60, 86641 Rain, EG, Zimmer Nr. 17 
(Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 
8.00 - 12.30 Uhr, Montag bis Don-
nerstag 14.00 – 16.00 Uhr) zu jeder-
manns Einsichtnahme aus.

Über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung der in § 214 Abs. 1 S. 
1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 
214 S. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und nach § 
214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
nur beachtlich sind, wenn sie inner-
halb eines Jahres ab dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der 
Stadt geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründet, ist darzulegen. 

Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 
3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die Entschädigung von Festset-
zungen des Bebauungsplanes oder 
seine Durchführung eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprü-
che wird hingewiesen.

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister


